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BMF: Zweifelsfragen zu Ertragsausgleich und Zwischengewinn 

18.03.2010 

 

Das BMF hat sich zum Ertragsausgleich und zum Zwischengewinn geäußert (9.3.2010, IV C 1 - 

S 1980-1/09/10001) und damit den Anwendungserlass vom 18.8.2009 (IV C 1 - S 1980-

1/08/10019, BStBl 2009 I S. 931) zu den Rz. 21a und 197 ergänzt bzw. geändert. 

Ertragsausgleich 

Ein Ertragsausgleich i.S. von § 9 InvStG ist bei in- und ausländischen Investmentvermögen auch 

ein nur für steuerliche Zwecke gerechneter Ertragsausgleich, wenn er kontinuierlich und für alle 

Ertragskennzahlen (Zwischengewinn, ausgeschüttete und ausschüttungsgleiche Erträge) ge-

rechnet wird. Ein rückwirkend nach Ablauf des Geschäftsjahres gerechneter steuerlicher Er-

tragsausgleich ist nicht zulässig.  

Formelle Voraussetzung für die Anerkennung des nur für steuerliche Zwecke gerechneten Er-

tragsausgleichs ist der Ausweis im Rahmen der Bekanntmachung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG. 

In die Berufsträgerbescheinigung ist aufzunehmen, dass ein steuerlicher Ertragsausgleich ge-

rechnet worden ist.  

Zwischengewinn 

Voraussetzung für die Erfassung des Zwischengewinns als negative Einnahme beim Erwerber 

der Anteile ist das Vorliegen eines zumindest für steuerliche Zwecke durchgeführten oder ge-

rechneten Ertragsausgleichs.  

Für den Kapitalertragsteuerabzug vor 2010 wird es nicht beanstandet, wenn negative Einnah-

men aufgrund von Zwischengewinnen berücksichtigt werden, ohne dass ein Ertragsausgleich 

durchgeführt worden ist. Im Rahmen der Steuererklärung hat der Anleger die beim Kapital-

ertragsteuerabzug berücksichtigten negativen Einnahmen gegenüber dem Finanzamt zu erklä-

ren und zu berichtigen. Für den Veranlagungszeitraum 2009 ergibt sich im Rahmen der Ein-

kommensteuer eine Erklärungspflicht nach § 32d Abs. 3 EStG.  
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Dachfonds haben für die Anerkennung negativer Einnahmen aus Zwischengewinnen aus Billig-

keitsgründen bei Käufen von Zielfonds erst nach dem 30.6.2010 zu beachten, dass der Ziel-

fonds einen Ertragsausgleich gerechnet hat. Fälle mit größerer finanzieller Auswirkung können 

aber auch bei Käufen von Zielfonds bis zum 30.6.2010 von der Betriebsprüfung oder dem BZSt 

aufgegriffen werden, so dass bei fehlendem Ertragsausgleich die negativen Einnahmen nicht 

anerkannt werden; in den anderen Fällen kann eine Korrektur unterbleiben.  

Ausgleichsposten  

Da mangels einer aufsichtsrechtlichen Durchführung eines Ertragsausgleichs eine Ausschüttung 

der Beträge, die aufgrund des für steuerliche Zwecke durchgeführten Ertragsausgleichs ermittelt 

worden sind, nicht möglich ist, sind diese Beträge wie ausschüttungsgleiche Erträge zu behan-

deln.  

Beim bilanzierenden Anleger sind diese Beträge in einen Ausgleichsposten im Sinne der Rz. 29 

des BMF-Schreibens einzustellen. Eine Auflösung des Ausgleichspostens hat erst bei Veräuße-

rung oder Rückgabe der Anteile zu erfolgen. 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 

kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 

Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 

dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


